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  GZ. RV/0025-S/04 
 

Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des Bw., vertreten durch DI Paul 

Weinknecht, Steuerberater, 5020 Salzburg, Universitätsplatz 13, gegen den Bescheid des 

Finanzamtes Salzburg-Stadt vom 10. November 2003 betreffend Einkommensteuer 

(Arbeitnehmerveranlagung) 2002 entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Die Bemessungsgrundlage und die Höhe der Abgabe sind dem bekämpften Bescheid zu 

entnehmen. 

Entscheidungsgründe 

Das Finanzamt hat den Antrag des Berufungswerbers (Bw.) auf Berücksichtigung des 

Alleinverdienerabsetzbetrages im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung für 2002 

bescheidmäßig mit der Begründung abgewiesen, dass die steuerpflichtigen Einkünfte des 

Ehegatten höher als der maßgebliche Grenzbetrag von € 4.400,- seien. 

Gegen die Nichtanerkennung des Alleinverdienerabsetzbetrages (und die damit verbundene 

Kürzung der Sonderausgaben) wurde Berufung erhoben. Maßgebend für die Ermittlung des 

Grenzbetrages sei der Gesamtbetrag aller Einkünfte, wobei allerdings steuerfreie Einkünfte 

(mit bestimmten taxativ aufgezählten Ausnahmen) generell außer Ansatz blieben. Demnach 

betrage bei der Ehegattin des Bw. der Gesamtbetrag aller (steuerpflichtigen) Einkünfte für 

den Streitzeitraum 2002 € 4.176,54. Zu untersuchen sei lediglich die Befreiungsbestimmung 

des § 41 Abs. 3 EStG, wonach von den anderen Einkünften ein Veranlagungsfreibetrag bis zu 

€ 730,- abzuziehen sei, sofern das Einkommen lohnsteuerpflichtige Einkünfte enthalte. Nach 

der Kommentarmeinung von Quantschnigg (Einkommensteuer-Handbuch 1993, § 33 Tz 13.3) 
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sei der Veranlagungsfreibetrag eine Maßnahme der Einkommensermittlung, welche der 

Ermittlung der Einkünfte nachgelagert sei und daher (unter Berufung auf Abschnitt 91 EStR 

1984) bei der Grenzermittlung nicht ausgeschieden werden dürfe. Weder die EStR in der 

damaligen noch in der heutigen Fassung erwähnen den Veranlagungsfreibetrag. Weiters 

ordne die Bestimmung des § 41 Abs. 3 EStG an, dass der Veranlagungsfreibetrag von den 

anderen Einkünften in Abzug zu bringen sei. Ebenderselbe Einkünftebegriff im Sinne des § 2 

Abs. 2 Z. 4 EStG werde in § 33 Abs. 4 Z. 1 EStG angezogen und werde lediglich bezüglich der 

von der Besteuerung ausgenommenen, also steuerfreien Teile der Einkünfte modifiziert. Auch 

die Darstellung im Einkommensteuerbescheid folge dieser Systematik und bringe den 

Veranlagungsfreibetrag vor dem Gesamtbetrag der Einkünfte in Abzug. Die durch den 

Veranlagungsfreibetrag bewirkte Steuerbefreiung sei somit durch § 33 Abs. 4 Z. 1 EStG 

gedeckt (argumentum: Andere steuerfreie Einkünfte seien nicht zu berücksichtigen). 

Das Finanzamt wies die Berufung als unbegründet ab. Die steuerpflichtigen Einkünfte der 

Ehegattin des Bw. zuzüglich des Freibetrages gemäß § 41 Abs. 3 EStG (€ 251,38) betragen 

€ 4.427,92. Der Alleinverdienerabsetzbetrag stehe somit nicht zu. 

Daraufhin wurde die Entscheidung des UFS beantragt. Nach dem Wortlaut des § 33 Abs.4 Z. 1 

EStG werden bestimmte steuerfreie Einkünfte als AVAB-schädlich genannt. Andere steuerfreie 

Einkünfte seien somit nicht zu berücksichtigen. Auch die historische Entwicklung dieser 

Gesetzesnorm deute darauf hin, dass der Gesetzgeber einen weiten Anwendungsbereich 

dieser Befreiungsbestimmung intendiert habe. Blieben nach dem EStG 1972 nur steuerfreie 

Einkünfte im Sinne dieses Bundesgesetzes mit Ausnahme der Einkünfte im Sinne des § 3 Z. 14 

a außer Ansatz, so sei die Einschränkung auf die Befreiungsbestimmungen innerhalb des EStG 

mit Inkraftreten des EStG 1988 aufgegeben worden. 

Dem bekämpften Bescheid könne keine Begründung oder Ableitung aus dem Gesetz 

entnommen werden, dass es sich bei § 33 Abs. 4 Z. 1 EStG um eine 

Veranlagungsbestimmung handle. Nach der Regelung, die § 33 Abs. 4 Z. 1 EStG vorsehe, 

spiele es keine Rolle, auf welcher Stufe des Veranlagungsverfahrens Einkünfte steuerfrei 

gestellt würden. Der in § 33 Abs. 4 Z. 1 EStG umschriebene Tatbestand (steuerfreie 

Einkünfte) erscheine durch die Befreiung in § 41 Abs. 3 EStG exakt erfüllt zu sein, wenn man 

sich bewusst mache, das § 33 Abs. 4 Z. 1 EStG den gleichen Einkünftebegriff wie offenkundig 

auch § 41 Abs. 3 EStG verwende: "Die Bestimmung des § 33 Abs. 4 Z. 1 EStG 1988 stellt bei 

der Normierung der für den Alleinverdienerabsetzbetrag maßgeblichen Grenze ausdrücklich 

auf die Einkünfte des Ehepartners ab und bezieht sich demnach aus systematischer Sicht auf 

die Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 2 bis 4 EStG 1988, somit auch auf jene Bestimmungen 

des Einkommensteuergesetzes, die die Frage der Einkunftsermittlung behandeln" (VwGH vom 

27. 9. 2000, Zl. 97/14/0033). 



Seite 3 

© Unabhängiger Finanzsenat  

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 33 Abs. 4 Z. 1 EStG 1988 steht einem Alleinverdiener ein 

Alleinverdienerabsetzbetrag von € 364,- (S 5.000,-) jährlich zu. Alleinverdiener ist ein 

Steuerpflichtiger, der mehr als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet ist und von einem 

unbeschränkt steuerpflichtigen Ehegatten nicht dauernd getrennt lebt. ... Voraussetzung ist, 

dass der Ehepartner bei mindestens einem Kind Einkünfte von höchstens € 4.400,- 

(S 60.000,-) jährlich erzielt. Die nach § 3 Abs. 1 Z. 4 lit. a, weiters nach § 3 Abs. 1 Z. 10 und 

11 und auf Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen steuerfreien Einkünfte sind in diese 

Grenzen miteinzubeziehen. Andere steuerfreien Einkünfte sind nicht zu berücksichtigen. 

Gemäß § 41 Abs. 3 EStG 1988 ist, sofern im Einkommen lohnsteuerpflichtige Einkünfte 

enthalten sind, von den anderen Einkünften ein Veranlagungsfreibetrag bis zu € 730,- 

(S 10.000,-) abzuziehen. Der Freibetrag vermindert sich um jenen Betrag, um den die 

anderen Einkünfte € 730 (S 10.000,-) übersteigen. 

Die Grenzbeträge (für das Streitjahr 2002 in der Höhe von € 4.400,-) beziehen sich jeweils 

nicht auf die Einnahmen, sondern auf die Einkünfte. Es handelt sich dabei jeweils um 

Nettogrößen. Maßgebend ist die Summe aller in einem Jahr bezogenen Einkünfte, 

gegebenenfalls nach Vornahme des Verlustausgleichs. 

Steuerfreie Beträge sind in die Grenzbetragsermittlung nur dann einzubeziehen, wenn sie auf 

Grund zwischenstaatlicher Vereinbarungen steuerfrei gestellt sind oder es sich um solche im 

Sinne des § 3 Abs. 1 Z. 10 oder Z. 11 handelt. 

Maßnahmen der Einkommensermittlung, die in der Reihenfolge der Einkommensermittlung 

nach der Stufe der Ermittlung der Einkünfte samt Verlustausgleich kommen, wie der Abzug 

des Veranlagungsfreibetrages gemäß § 41 Abs. 3 EStG, .... dürfen bei der 

Grenzbetragesermittlung nicht ausgeschieden werden (Quantschnigg/Schuch, 

Einkommensteuer-Handbuch, Oktober 1992, § 33 Tz 13.3). 

Systematisch stellt der Veranlagungsfreibetrag weder eine Vorschrift zur Ermittlung der 

einzelnen Einkünfte noch eine Tarifvorschrift dar; der Freibetrag ist vielmehr bei Ermittlung 

des Gesamtbetrages der Einkünfte zu berücksichtigen (Quantschnigg/Schuch, 

Einkommensteuer-Handbuch, Oktober 1992, § 41, Tz 5). 

Dem die Ehegattin des Bw. betreffenden Einkommensteuerbescheid für 2002 ist folgende 

Ermittlung des Gesamtbetrages der Einkünfte zu entnehmen: 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb - 783,78 

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 4.176,54 



Seite 4 

© Unabhängiger Finanzsenat  

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 1.035,16 

Veranlagungsfreibetrag gemäß § 41 Abs. 3 

EStG 

- 251,38 

Gesamtbetrag der Einkünfte 4.176,54 

Strittig ist, ob der im Rahmen der Veranlagung der Ehegattin des Bw. in Abzug gebrachte 

Veranlagungsfreibetrag gemäß § 41 Abs. 3 EStG für die Ermittlung des maßgeblichen 

Grenzbetrages von € 4.400,- wiederum hinzuzurechnen ist, wodurch dieser Grenzbetrag 

überschritten wäre und dem Bw. somit der Alleinverdienerabsetzbetrag nicht zu stünde. 

Das Finanzamt versagte die Anerkennung des Alleinverdienerabsetzbetrages mit der 

Begründung, dass der Freibetrag nach § 41 Abs. 3 EStG, der bei der Veranlagung von 

lohnsteuerpflichtigen und anderen Einkünften anzuwenden ist, eine Veranlagungsbestimmung 

darstellt. 

Der UFS schließt sich dieser Rechtsansicht an. Grundsätzlich gilt, dass bei Ermittlung des 

maßgeblichen Grenzbetrages für die Zuerkennung des Alleinverdienerabsetzbetrages befreite 

Einkünfte außer Ansatz bleiben, es sei denn, es handelt sich um solche auf Grund 

zwischenstaatlicher Vereinbarungen oder um Befreiungen gemäß § 3 Abs.1 Z. 4 lit. a 

(Wochengeld) bzw. § 3 Abs. 1 Z. 10 (Auslandsmontagen) und Z.11 (Entwicklungshilfe). Außer 

Ansatz verbleiben daher insbesondere die anderen in § 3 EStG angeführten Einkünfte, die 

unter den Freibetrag des § 67 Abs. 1 fallenden sonstigen Einkünfte, die unter einen der 

Freibeträge des § 68 fallenden Einkünfte sowie die unter sonstige sachliche Befreiungen 

fallenden Einkünfte, wie etwa Einkünfte innerhalb der Freibeträge des § 24 Abs. 4, des § 31 

Abs. 3, der Befreiung des § 27 Abs. 3 usw. Dabei handelt es sich um sachliche bzw. sonstige 

sachliche Befreiungen. Im Gegensatz dazu stellt der Veranlagungsfreibetrag gemäß § 41 Abs. 

3 EStG eine Maßnahme der Einkommensermittlung dar, die in der Reihenfolge der 

Einkommensermittlung nach der Stufe der Einkünfteermittlung ebenso wie der Abzug von 

Sonderausgaben oder außergewöhnlichen Belastungen kommen. 

Wie eingangs bereits dargelegt stellt systematisch gesehen der Veranlagungsfreibetrag keine 

Vorschrift zur Ermittlung der einzelnen Einkünfte dar und ist folglich erst bei Ermittlung des 

Gesamtbetrages der Einkünfte zu berücksichtigen Der UFS teilt daher nicht die vom Bw. unter 

Hinweis auf den methodischen Ansatz in § 33 Abs. 4 Z. 1 EStG vertretene Ansicht, wonach 

grundsätzlich alle Steuerfreistellungen für den Grenzbetrag beachtlich und die steuerfreien 

Einkünfte nur in den vier taxativ aufgezählten Fällen in den Grenzbetrag einzubeziehen seien. 

Der Verweis auf das Erkenntnis des VwGH vom 27. 9. 2000, Zl. 97/14/0033, vermag für den 

Bw. ebenso wenig zu gewinnen wie der Hinweis auf die Darstellung im 
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Einkommensteuerbescheid, wonach der Veranlagungsfreibetrag vor dem Gesamtbetrag der 

Einkünfte in Abzug gebracht werde. 

Dem angesprochenen Erkenntnis des VwGH liegt die Aussage zu Grunde, dass "unter Hinweis 

auf § 16 Abs. 1 Z. 6 EStG Ausgaben des Steuerpflichtigen für Fahrten zwischen Wohnung und 

Arbeitsstätte nur nach Maßgabe der dort genannten Voraussetzungen und nur in Form von 

Pauschbeträgen als Werbungskosten abzugsfähig seien. Die Bestimmung des § 33 Abs. 4 Z. 1 

EStG stelle bei der Normierung der für den Alleinverdienerabsetzbetrag maßgeblichen Grenze 

ausdrücklich auf die "Einkünfte" des Ehepartners ab und beziehe sich demnach aus 

systematischer Sicht auf die Einkünfte des § 2 Abs. 2 bis 4 EStG 1988, somit auf jene 

Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes, die die Frage der Einkunftsermittlung 

betreffen". Der in Rede stehende Veranlagungsfreibetrag – wie bereits oben ausgeführt - 

stellt aber als Maßnahme der Einkommensermittlung gerade nicht auf die Ermittlung der 

Einkünfte ab, sondern ist der Ermittlung der einzelnen Einkünfte nachgelagert. 

Nichts anderes kommt im Einkommensteuerbescheid zum Ausdruck, welcher zunächst die 

einzelnen Einkünfte gesondert anführt. Erst in der Folge kommt es zum Abzug des 

Veranlagungsfreibetrages gemäß § 41 Abs. 3 EStG als Maßnahme der Einkommensermittlung. 

Die Berufung war folglich als unbegründet abzuweisen. 

Salzburg, am 26. Jänner 2006 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


